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nicht eher bis alles das Gute, was wir in Kraft
der gegenwartigen Constitution fnr das Volk thun
können, Vereinfachung der Prozeßform, Vcrmm-
derung der Emolumcnte n. s. w., wirklich gethan
und erschöpft ist. Er stimmt also der Majorität
bei.

Genhard erwiedert, daß es eben die Ochsische
Constitution ist, die dieß unmöglich gemacht hat, da
sie die fehlerhafte alce Proreßsorm m manchen Kan--
tonen noch beibehalten hat.

Lüthiv. Langn. Diese Constitution hat uns
aber nicht nur berechtigt, sondern selbst geboten,
die alten schlechten Gesetze durch bessere zu ersetzen.

Fâsl! n : Abwesend, -als der uns jezt beschäft
tigende Gegenstand vor der Commission schwebte,
trachtete ich mich durch die Folge der Berathung
zn überzeugen, welches der beste Weg scye um
uns nach dem Ziel zu führen, das allgemein und
sehnlich gewünscht wird. Als Repräsentant eines
Cantons, der schon bei der ersten Bildung in einer
provisorischen Volksversammlung das Lastige das
Drückende, das dem helvetischen Freiheitsgefnhl
Zuwiderlaufende in mehrern Punkten der gcgeuwcr-
tig bestehenden Verfassung bekanntermaßen einsähe,
beurtheilte, auf Abänderung bedacht war, und seine
Mitbrüder davon zu überzeugen sich bestrebte, als
ein solcher Repräsentant, sage ich, muß auch mir
der 106. Art. ein Dorn in den Augen seyn, so

wie er es dcr Gesezgebung, und gewiß allen Wohl-
denkenden im Volke ist. Noch ist mir der Augen-
blik gegenwärtig, wo durch einen Courier der Macht-
spruch an die beisammensszende Wahlversammlung
meines Cantons übcrbracht wurde, daß die in
Frankreich entworfene Verfassung nngeändert in
allen Theilen anzunehmen sey. Noch sehe ich die
Wirkung einer allgemein traurigen Stimmung der
damaligen Versammlung zwar mir Ausnahme eines
Gliedes derselben, welches eben so wenig Nachworts
den Dank Helvetiens verdiente als damals schon
des genossenen beinahe unbegrenzten Zutrauens sei-

ner Mitbürger würdig war. Ich will, BB.Nepr.,
Sie mit Zergliederung des in meinen Augen doch
nur geringen Unterschiedes in der Meinung der Ma-
joritat oder Minorität Ihrer Commission nicht er-
müden. Es kommt bei mir nur auf die Haupcfra-
ge an : Ist es der Gesezgebung wahrer Ernst
dem Volke zu zeigen, daß sie mit wen gleiches Ge-
fühl theile Ich glaube ja. Kaun ein Artikel,
der den Genuß einer allgemein und lmidigssgewünsch-
ten Wohlthat hindert, stehen bleiben Ich glaube
nein. Bis dahin sind wir einstimmig. Wann fol--
len die Stellvertreter des Volks ihm den Vorschlag
thun, eine Abänderung in der Verfassung machen,
und ihm zur Gutheißung cdcr Verwerfung vorlc-
gen zu können Die Fortsetzung wUt. j

Inländische Nachrichten.
Der Uncerstatthalter des Distrikts Murten an die

Herausgeber des neuen helvetischen Tagblatts.
Murren den 2. August 1799.

Mit wahrem Vergnügen habe ich in Ihrem
Blatt N. 4. den Brief meines Collegen gelesen,
welcher die Agenten seines Distrikts gegen die Zu-
sehnst des B- Müller von Zofingcn an den Ee-
nat, rechtfertiget ; auch ich bin der Vaterlandsliebe,
der erprobten Rechtschässenheit der zum Dienst des

Vaterlands unermàdeten Agence,, meines Distrikts
das gleiche Lob, welches B. Fröhlich den Agenten
seines Distrikts zollet, schuldig, und lege es also

hier öffentlich mit Freuden ab.
Damit aber die Agenten, welche durch B. Ml-

ler unglimpfiich behandelt worden, in den Auge»

des Publikums nicht ganz gefühltos scheinen, so er-

suche ich Sie, beigeschlossenen Brief in Ihr Aast
einzurücken, denn so wie B. Vissaaba, so denken

alle 29 Agenten des Distrikts Murten.
Republikanischer Gruß.

S cy mid, Unterstatthalttt.

Der B. Vissauba erklart in seinem Brief, da?

er Entlassung von seiner Stelle fodere, weil der

Senat, anstatt über die Zuschrift des B. Unter,

siatrh. Müller v. Zosingen, in der die Agenten auf

eine entehrend ungerechte Weife behandelt und ge-

schildert werden, Unwillen zu bezeugen, v/elmchr

ehrenvolle Meldung derselben beschlossen habe, und

dieß also deutlich beweise, mit welcher Münze man

die Agenten für ihre ^monatlichen beschwerlichen,

unbelicbigen und oft gefährlichen Arbeiten zu be-

zahlen und zu belohnen gedenke.
Dieß ist ein Irrthum. Der V. Müller in seiner

Zuschrift erklärt, daß so lange der Krieg dauert,

er den Gehalt seiner Stelle auf den Altar des As-
kcrlandes niederlege. Ueber dieses patriot!-
sche Geschenk allein hat der Senat die ehren-

volle Meldung beschlossen und keineswegs über den

weitern Inhalt dcr Zuschrift, die im Gegentheil v?»

einem Mitglieds dcr Versammlung getadelt war,.
Ustcri.

Anzeige.
Die Herausgeber des Neuen helvetisch-.»

Tagblattes finden sich wiederholt zu erklaren
thigt, daß man sich wegen Abonnements-Germ-
macivncn, wegen U-Wichtigkeiten in der Spedition-
und wegen Defecten des Tagblatts sowolst o>s

des Republikaners nicht an Sie, sondern
die Postämter oder an den Verleger, den ^
G eßncr, N ati 0 n alb uchd r n ker zu wenden!>>".
Den Herausgebern ist es unmöglich, solche ^ccch/

manonen ar.-wwhmeu oder de use wen zu entsprechen-
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